
1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. Bei der zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 
GO). 

 

Gemeinde Hohenkammer 

 
 
 
 

Einladung zur Einladung zur Einladung zur Einladung zur     
SiSiSiSittttzungzungzungzung    

 

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Hohenkammer  findet am  

Dienstag, den 02.06.2015 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Petershauser Str. 1, statt.  
 

Hierzu lade ich Sie ein. Sollten Sie aus einem dringenden Grund nicht anwesend sein 

können, so wird um Mitteilung mit Angabe des Grundes bis spätestens vor Beginn der 

Sitzung gebeten. 
 
 

TagesordnungTagesordnungTagesordnungTagesordnung1111

 

  1.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift Nr. 19  vom 05.05.2015 öffentlicher Teil 
 

  2. 
 

Bauanträge 

  2.1. BA-Nr. 21/2015 Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Einzelgarage und Car-

port in 85411 Hohenkammer, Bajuwarenring 32, Fl.Nr. 103/11 Gemarkung Hohen-

kammer 
 

  2.2. BA-Nr. 22/2015 Antrag auf Neubau einer landwirtschaftlichen Lagerhalle mit Werkstatt 

und Nebenraum in 85411 Hohenkammer, Schlipps 2a, Fl.Nr. 579/0 Gemarkung 

Schlipps 
 

  2.3. BA-Nr. 23/2015 Antrag auf Umnutzung einer internen Speiseeinrichtung zu einer öf-

fentlichen Gaststätte und Einrichtung von Freischankflächen in 85411 Hohenkammer, 

Schloßstr. 20, Fl.Nr. 65/0 Gemarkung Hohenkammer 
 

  3. Solar GmbH Hohenkammer 
 

  3.1. Feststellung des Jahresabschlusses 2014 durch die Gesellschafterversammlung 

 

  3.2. Entlastung des Geschäftsführers und der Mitglieder des Beirates 

 

  4. Vergabe der Anbauschellen in der Buchenstraße 

Ergänzung des Auftrages Wasserleitungsbau Buchenstraße 
 

  5. Antrag des Liederhorts Fidelitas Hohenkammer e.V. auf Nutzung der Mehrzweckhalle 

am 19.07.2015 anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Kinderchores 
 

  6. Antrag des Burschenvereins Hohenkammer e. V. auf Nutzung des Gemeindestadels und 

Festwiese zum 120-jährigen Gründungsfest im Juli 2016 
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  7. Antrag des Mädchenvereins Hohenkammer auf Nutzung des Gemeindestadels am 

27.06.2015 für Dorffest 
 

  8. Antrag des Vereins zur Förderung des Fußballsports im SV Hohenkammer auf Nutzung 

des Gemeindestadels anlässlich der Hot Summer Night am 11.07.2015 
 

  9. Verschiedenes: Informationen für den Gemeinderat 
 

 

 
 

 
 

Hohenkammer, 22.05.2015                                               Johann Stegmair, 1. Bürgermeister 
 


